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Auftrag und Auftragsdurchführung 

1. Aufgrund unserer Bestellung zum Abschlussprüfer in der Sitzung des Stadtrats vom 15. Oktober 

2015 erteilte uns der Werkleiter des 

 

Eigenbetriebs Stadtentsorgung 

Neustadt an der Weinstraße (ESN) 

(im Folgenden auch „Eigenbetrieb" genannt), 

 

den Auftrag, den Jahresabschluss des Eigenbetriebs für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar 2015 

bis zum 31. Dezember 2015 unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht für dieses 

Wirtschaftsjahr gemäß § 89 GemO i. V. m. der Landesverordnung über die Prüfung kommunaler 

Einrichtungen (KomPrVO) zu prüfen. 

2. Über den Inhalt der Posten der Bilanz zum 31. Dezember 2015 und der Gewinn- und Verlustrech-

nung für das Wirtschaftsjahr 2015 wird in dem von der Werkleitung erstellten Erläuterungsbericht, 

dem der geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Jahresab-

schluss als Anlagen 1 bis 3 sowie der Lagebericht als Anlage 4 beigefügt sind, Bericht erstattet. 

3. Als Grundlagen für unsere Erläuterungen dienten uns die Bücher, Belege und sonstigen Aufzeich-

nungen des Eigenbetriebs sowie unsere im Rahmen der Jahresabschlussprüfung gewonnenen 

Erkenntnisse. 

4. Die Erläuterungen zu den Jahresabschlusszahlen wurden getrennt nach Betriebszweigen darge-

stellt. Weiterhin sind die Grundlagen und Struktur des prüfungspflichtigen Betriebes, Zusammen-

setzung und Entwicklung der Empfangenen Ertragszuschüsse zum 31. Dezember 2015 und 

Zusammensetzung und Entwicklung der verzinslichen Darlehen und Förderdarlehen im Wirt-

schaftsjahr 2015 als Anlagen 1 bis 3 beigefügt. 

5. Von dem Werkleiter und von den entsprechenden Mitarbeitern des Eigenbetriebs sind uns alle 

erbetenen Aufklärungen und Nachweise erbracht worden. 

6. Hinsichtlich der Abkürzungen verweisen wir auf unseren Prüfungsbericht. 

7. Für die Durchführung des Auftrages und unsere Verantwortlichkeit sind, auch im Verhältnis zu 

Dritten, die diesem Bericht als Anlage 4 beigefügten „Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirt-

schaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften“ in der Fassung vom 01. Januar 2002 maß-

gebend. 
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8. Soweit in diesem Bericht auf Anlagen und Berichtstestate verwiesen wird, betreffen diese den 

Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2015 und den Lagebericht für 

das Wirtschaftsjahr 2015. 

 

-.-.-.-.-.- 
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Grundlagen und Struktur des prüfungspflichtigen Betriebes 

 

A. Rechtliche Grundlagen 

1. Allgemeines 

1. Seit 01. Januar 1990 werden die Abwasserbeseitigung und die Abfallentsorgung zu einem Eigen-

betrieb unter der Bezeichnung „Eigenbetrieb Stadtentsorgung Neustadt an der Weinstraße (ESN)" 

zusammengefasst. 

 

2. Betriebssatzung des ESN 

2. Die Betriebssatzung datiert vom 15. Dezember 1994 und war im Berichtsjahr in der Fassung der 

Änderungssatzung vom 11. Mai 2010 in Kraft. 

Gegenstand des 

Betriebes: 

 

Abwasserbeseitigung und Abfallentsorgung der Stadt Neustadt an der 

Weinstraße; zusätzlich obliegt dem ESN die Betriebsführung der öffentlichen 

Wasserläufe und wasserwirtschaftlicher Anlagen gegen Kostenerstattung. 

  

Name: Eigenbetrieb Stadtentsorgung Neustadt an der Weinstraße (ESN) 

  

Stammkapital: € 5.624.210,69 

  Abwasserbeseitigung € 5.112.918,81 

  Abfallentsorgung €    511.291,88 

  

Organe: Oberbürgermeister, Stadtrat, Werkausschuss, Werkleitung 

  

Stadtrat: Beschlussgremium insbesondere für: 

 Feststellung der Wirtschaftspläne, 

 Feststellung der Jahresabschlüsse einschließlich Ergebnisverwendung, 

 Satzungen und Entgelte, 

 Abschluss von Verträgen, die die städtische Haushaltswirtschaft erheblich 

belasten. 
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Werkausschuss: Beschlussgremium insbesondere für: 

 Zustimmung zu erfolgsgefährdenden Mehraufwendungen gem. § 17 Abs. 3 

EigAnVO, 

 Zustimmung zu Mehrausgaben gem. § 18 Abs. 5 EigAnVO, soweit diese im 

Einzelfall € 25.000,00 überschreiten, 

 Abschluss von Verträgen, soweit nicht Werkleitung oder Stadtrat zuständig 

sind, 

 Erlass und Stundung von Forderungen, soweit sie nicht zu den Geschäften 

der laufenden Betriebsführung gehören. 

  

Oberbürger- 

meister: 

 

Dienstvorgesetzter der Bediensteten des Eigenbetriebs und Vorgesetzter der 

Werkleitung. 

  

Werkleitung: Ein Werkleiter für den technischen und den kaufmännischen Bereich. 

Alleinige Vertretung des Eigenbetriebs.  

Laufende Betriebsführung, dazu gehört auch: 

 Beschaffung von Vorräten im Rahmen der wirtschaftlichen Lagerhaltung 

sowie sonstige Geschäfte bis zu einem Einzelwert von € 12.500,00, 

 Niederschlagung und Erlass von Forderungen bis zu € 5.000,00 unter 

Beachtung der Dienstanweisungen sowie Stundung von Forderungen bis 

zu € 15.000,00 im Einzelfall. 

 

Sitzungen des Stadtrates und des Werkausschusses 

3. Der Stadtrat beschäftigte sich in 2015 in fünf seiner Sitzungen mit Angelegenheiten der Abwasser-

beseitigung und der Abfallentsorgung. 

4. Der Werkausschuss des Eigenbetriebs kam im Berichtsjahr zu acht Sitzungen zusammen. 

 

3. Rechtliche Verhältnisse Betriebszweig Abwasserbeseitigung 

a) Allgemeine Entwässerungssatzung 

5. Im Berichtsjahr war die Allgemeine Entwässerungssatzung (AllgE) vom 17. April 2001 in Kraft. 
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6. Nach der Allgemeinen Entwässerungssatzung betreibt die Stadt eine öffentliche Einrichtung mit 

folgenden Aufgaben: 

 das Sammeln, Ableiten und Behandeln des Abwassers in Abwasseranlagen, 

 die Abfuhr des in geschlossenen Gruben anfallenden Abwassers und die Entsorgung über die 

Abwasseranlagen, 

 das Einsammeln und Abfahren des in erforderlichen und zugelassenen Kleinkläranlagen 

anfallenden Schlammes und dessen ordnungsgemäße Beseitigung bzw. Verwertung. 

7. Die Aufgaben sind in der Betriebssatzung des ESN von der Stadt auf diesen übertragen worden. 

8. Zur öffentlichen Abwasserbeseitigungseinrichtung gehören alle öffentliche Abwasseranlagen, 

wobei unter Abwasser das Schmutzwasser und das von Niederschlägen aus dem Bereich der 

bebauten oder befestigten Flächen abfließende und zum Ableiten bestimmte Wasser (Nieder-

schlagswasser) zu verstehen ist. Zu den öffentlichen Abwasseranlagen gehören deshalb auch die 

Anlagen zur Niederschlagswasserbeseitigung. 

9. Die §§ 3 bis 7 regeln das Anschluss- und Benutzungsrecht sowie den Anschluss- und Benutzungs-

zwang. 

10. In den §§ 13 bis 15 ist die Niederschlagswasserbewirtschaftung geregelt. Das Niederschlags-

wasser sollte auf den Grundstücken beseitigt, genutzt oder zwischengespeichert werden. 

11. Grundstücksentwässerungs- und Niederschlagswasseranlagen sind durch den ESN nach den Vor-

schriften der §§ 18 bis 20 zu genehmigen. 

12. Die §§ 24 und 25 enthalten Regelungen zur Haftung und Schadenersatz sowie die Ahndung von 

Verstößen gegen Regelungen dieser Satzung. 

 

b) Abwasserentgeltssatzung 

13. Im Berichtsjahr war die Abwasserentgeltssatzung (AES) vom 17. April 2001 in Kraft. 

14. Gemäß der Satzung werden erhoben: 

 einmalige Beiträge zur Finanzierung der Investitionsaufwendungen für die öffentliche Ab-

wasserbeseitigungseinrichtung, 

 Benutzungsgebühren und wiederkehrende Beiträge zur Abgeltung der laufenden Kosten der 

öffentlichen Abwasserbeseitigungseinrichtung, 

 eine Gebühr zur Abwälzung der Abwasserabgabe für Kleineinleiter, 

 Dienstleistungsgebühren für besondere Verwaltungsaufwendungen, 
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 Aufwendungsersatz für die Herstellung, Erneuerung, Unterhaltung und Änderung von Grund-

stücksanschlüssen und Grundstücksentwässerungsanlagen, 

 Aufwendungsersatz für Abwasseruntersuchungen, 

 Aufwendungsersatz für sonstige von Dritten verursachte spezielle Leistungen. 

15. Die Abgabensätze werden in der Beitrags- und Gebührensatzung festgelegt. 

16. Maßstab für das Schmutzwasser ist die mit Zuschlägen für Vollgeschosse modifizierte Grund-

stücksfläche. Maßstab für das Niederschlagswasser ist die mit Abflussbeiwerten gewichtete 

Grundstücksfläche. 

17. Daneben werden für auf das Niederschlagswasser entfallende Kosten wiederkehrende Beiträge 

erhoben, soweit diese nicht durch Einmalige Beiträge gedeckt sind. Maßstab dafür ist die mit Ab-

flussbeiwerten vervielfachte Grundstücksfläche. Die tiefenmäßige Begrenzung beträgt 40 m. 

18. Schmutzwassergebühren werden nach der in die öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung 

gelangenden Schmutzwassermenge erhoben. Als Schmutzwassermenge gilt die bezogene oder 

geförderte Frisch- und Brauchwassermenge. Die Wassermengen sind durch geeichte Mess-

einrichtungen zu erfassen. Bei Brauchwasseranlagen in Wohnhäusern kann die Mengenmessung 

durch einen Pauschalaufschlag auf die Schmutzwassermenge ersetzt werden. Ohne Nachweis 

und Antrag werden jedem Gebührenschuldner pauschal 10 % der Wassermengen nicht als 

Schmutzwasser angesetzt. Zusatzgebühren für Starkverschmutzer werden nach der gewichteten 

Schmutzwassermenge berechnet. Die Gebühren für Beseitigung von Fäkalschlamm und Gruben-

abwasser richten sich nach der Menge des angelieferten Schlammes bzw. Abwassers. 

19. Die Aufwendungen für die Herstellung von Grundstücksanschlüssen und Grundstücksentwässe-

rungsanlagen außerhalb des öffentlichen Verkehrsraumes sind in der tatsächlich entstandenen 

Höhe zu ersetzen. Weiterhin sind die Aufwendungen für Änderungs- und Unterhaltungs-

maßnahmen sowie die Herstellung zusätzlicher Grundstücksanschlusskanäle ebenfalls in der tat-

sächlich entstandenen Höhe zu ersetzen. 

20. Für die Bearbeitung von Entwässerungsanträgen und / oder die Erteilung von Genehmigungen 

nach den Regelungen der allgemeinen Entwässerungssatzung werden Verwaltungsgebühren er-

hoben. 

21. Die Satzung regelt des Weiteren Vorausleistungen / -zahlungen, die Ablösung von Beitrags-

ansprüchen und die Fälligkeit von Abgabenforderungen. 
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c) Satzung über die Festsetzung der Beitrags- und Gebührensätze 

22. Im Berichtsjahr war die am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft getretene und vom Stadtrat 

beschlossenen Satzung über die Festsetzung der Gebühren- und Beitragssätze für die öffentliche 

Abwasserbeseitigung der Stadt Neustadt an der Weinstraße (Gebühren- und Beitragssatzung 

(GBS)) vom 17. April 2001 (Ausfertigungsdatum) in Kraft. Ab dem 01. Januar 2010 tritt eine neue 

Gebührensatzung in Kraft. 

23. Es wurden die folgenden Beitrags- und Gebührensätze festgelegt: 

2008 - 2009 2010 - 2015

€ €

Gebührensätze je m³ gewichtete Schmutzwassermenge 1,65 1,80

Schmutzfrachtgebühr je angefangene 500 m² Weinbauertragsfläche

bzw. 750 l Most / Wein

-   Flaschenweinvermarkter 1,73 2,25

-   Fassweinvermarkter 1,64 2,13

-   Mostvermarkter 1,57 1,88

Annahmegebühr aus

-   Schlammbeseitigung Grundstückskläranlagen je m³ 9,46 9,46

-   Abwasser aus geschlossenen Gruben je m³ 0,76 0,76

Wiederkehrende Beiträge je m² beitragspflichtige Grundstücksfläche 0,34 0,34

Einmaliger Beitrag

-   Schmutzwasser je m² Grundstücksfläche

   plus Vollgeschosszuschlag 1,23 1,23

-   Oberflächenwasser je m² mit dem Abflussbeiwert vervielfachte

   Grundstücksfläche 6,44 6,44

Investitionskosten Stadtstraßenoberflächenentwässerung (Straßen-

flächen) 11,40 11,40

Gebühr für die Bearbeitung eines Entwässerungsantrages

-   Ein- und Zweifamilienhäuser 75,00 75,00
-   Mehrfamilienhäuser 150,00 150,00  

 

4. Rechtliche Verhältnisse Betriebszweig Abfallentsorgung 

a) Satzung über die Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen in der Stadt 

Neustadt an der Weinstraße - Abfallwirtschaftssatzung - 

24. Der Stadtrat der Stadt Neustadt an der Weinstraße hat in seiner Sitzung am 26. Februar 2015 die 

Abfallwirtschaftssatzung vom 18. März 2015 beschlossen, die mit Wirkung vom 01. Januar 2016 in 

Kraft trat. 
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25. Die Stadt entsorgt als Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung die in ihrem Gebiet angefallenen und ihr 

überlassenen Abfälle im Sinne der Vorschriften des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes 

(KrW- / AbfG) und des Landesabfallwirtschafts- und Altlastengesetzes (LAbfWAG). 

26. Die Stadt betreibt die Abfallentsorgung als öffentliche Einrichtung und als Betriebszweig des ESN. 

27. Zur Durchführung einzelner sich aus dieser Satzung ergebender Aufgaben kann sich der Eigen-

betrieb Dritter bedienen. 

28. Alle Eigentümer von Grundstücken im Stadtgebiet auf denen Abfälle anfallen, sind verpflichtet, ihre 

Grundstücke an die öffentliche Abfallentsorgung anzuschließen und den gesamten Abfall nur 

durch öffentliche Abfuhr abholen zu lassen. Auch Wochenend- und Ferienhäuser unterliegen dem 

Anschluss- und Benutzungszwang sowie unbebaute Grundstücke, bei denen nicht nur gelegentlich 

Abfälle anfallen. 

29. Eine Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang kann im Einzelfall auf schriftlichen Antrag 

von der Stadtverwaltung erteilt werden. 

30. Von der Pflicht zum Einsammeln und Befördern durch die Stadt sind Flüssigkeiten, Autowracks 

und Altreifen, Erdaushub und Bauschutt, Straßenaufbruch sowie Abfälle, die nicht in zugelassenen 

Abfallbehältnissen gesammelt werden können, ausgenommen. Glas, Papier, Kartonagen und 

Blechdosen sind gesondert und getrennt zu sammeln. 

31. Besitzer von unbelastetem Bauschutt, Straßenaufbruch und Erdaushub sowie von Garten- und 

Grünabfällen können diese im Rahmen der Benutzungsordnung zur Bauschuttdeponie bringen. 

32. Die Gebührenerhebung, die aufgrund einer besonderen Abfallgebührensatzung erfolgt, wird im 

dritten Abschnitt und Ordnungswidrigkeiten werden im vierten Abschnitt geregelt. 

 

b) Satzung der Stadt Neustadt an der Weinstraße über die Erhebung von Benutzungs-

gebühren für die Abfallentsorgung  

33. Die für das Berichtsjahr gültige Satzung datiert vom 08. Dezember 1998. Seit dem 01. Januar 

2006 gelten die Regelungen der neuen Abfallgebührensatzung, unter Berücksichtigung der 

Änderungssatzung, die vom Stadtrat in seiner Sitzung am 13. Mai 2014 beschlossen wurde. Mit 

Wirkung zum 01. Januar 2016 tritt die neue Gebührensatzung vom 22. Dezember 2015 in Kraft, 

die vom Stadtrat in seiner Sitzung vom 17. Dezember 2015 beschlossen wurde. 

34. Die Stadt Neustadt an der Weinstraße erhebt für die Inanspruchnahme ihrer Einrichtungen zur 

Abfallentsorgung Benutzungsgebühren. Gebührenschuldner sind die Eigentümer und dinglich 

Nutzungsberechtigten der an die Abfallentsorgung der Stadt angeschlossenen Grundstücke. 
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35. Die Gebührenpflicht entsteht am Ersten des Monats, in dem die Benutzungspflicht eintritt. Wenn 

die Benutzungspflicht in der zweiten Hälfte eines Monats eintritt, entsteht die Gebührenpflicht am 

Ersten des folgenden Monats. Sie endet am Letzten des Monats, in dem die Benutzungspflicht 

entfällt. Die Gebührenpflicht bei Selbstanlieferung oder Wertstoffen entsteht bei Anlieferung, Ab-

fuhr oder Ausgabe der Abfallsäcke. Die laufenden Gebühren werden zu je einem Viertel des 

Jahresbeitrages am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November, die übrigen Gebühren 

einen Monat nach Bekanntgabe des Bescheides fällig bzw. sind bei Leistung zahlbar. 

36. Die Gebühr ist nach der Größe und Zahl der Abfallbehältnisse und der Häufigkeit der Entleerung 

bemessen. 

37. Die Gebühren betragen: 

2014 2015 2016

€ € €

1. bei wöchentlich einmaliger Entleerung:

    für ein 240 Liter-Abfallgefäß monatlich 48,00 63,20 66,00

    für ein 770 Liter-Abfallgefäß monatlich 164,00 196,40 211,80

    für ein 1.100 Liter-Abfallgefäß monatlich 234,00 285,40 302,50

    Bei zweiwöchentlicher Entleerung:

    für ein 40 Liter-Abfallgefäß monatlich 5,50

    für ein 60 Liter-Abfallgefäß monatlich 6,60 8,20 8,25

    für ein 80 Liter-Abfallgefäß monatlich 8,80 11,00 11,00

    für ein 120 Liter-Abfallgefäß monatlich 12,40 16,10 16,50

    für ein 180 Liter-Abfallgefäß monatlich 18,60 24,10 24,75

    für ein 240 Liter-Abfallgefäß monatlich 24,00 31,60 33,00

    für ein 770 Liter Abfallgefäß monatlich 82,00 98,20 105,90

    für ein 1.100 Liter-Abfallgefäß monatlich 117,00 142,70 151,25  
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2014 2015 2016

€ € €

2. bei wöchentlich zweimaliger Entleerung 

    für ein 240 Liter-Abfallgefäß monatlich 96,00 126,40 132,00

    für ein 770 Liter-Abfallgefäß monatlich 328,00 392,80 423,60

    für ein 1.100 Liter-Abfallgefäß monatlich 468,00 570,80 605,00

3. bei zweiwöchentlicher Entleerung im Rahmen der 
    Eigenkompostiererförderung monatlich
    für ein 40 Liter-Abfallgefäß Eigenkompostierer 5,30 6,60 0,00

    für ein 80 Liter-Abfallgefäß Eigenkompostierer 10,60 13,20 0,00

    für ein 120 Liter-Abfallgefäß Eigenkompostierer 15,90 19,80 0,00

4. bei zweiwöchentlicher Entleerung für Bioabfall-

    behältnisse

    für 35 l Behälter Eigenkompostierer 0,00 0,00 3,50

    für 40 l Behälter 0,00 0,00 5,50

    für 60 l Behälter 0,00 0,00 8,25

    für 80 l Behälter 0,00 0,00 11,00

    für 120 l Behälter 0,00 0,00 16,50

    für 180 l Behälter 0,00 0,00 24,75

    für 240 l Behälter 0,00 0,00 33,00

    Bei wöchentlicher Entleerung für Bioabfall-

    behältnisse für 240 l Behälter 0,00 0,00 66,00

5. die Monatsgebühr für die Entsorgung der Garten-

    abfallbehältnisse   

    für 120 l Behälter 0,00 0,00 5,00

    für 240 l Behälter 0,00 0,00 6,00

6. bei zusätzlicher Abfallentsorgung je Abfallsack 3,00 3,00 3,50

    bei zusätzlicher Entsorgung je Biosack 0,00 0,00 3,50

7. Gebühr für ein Tonnenschloss monatlich 0,00 0,00 1,00

8. Die Reinigung einer Abfalltonne auf dem WSH je 0,00 0,00 10,00
9. Für die An-, Ab- und Ummeldung der 
    Abfallbehältnisse 0,00 0,00 15,00
10. Anlieferungen zum Wertstoffhof „Nachweide“

     Abfälle ohne Wertstoffe (Restabfall) je Tonne 273,50 273,50 275,00

     Kleinmenge Restabfall bis 1 m3 aus Haushaltungen 5,00 5,00 5,00

     Wertstoffartiger Abfall und Sperrabfall je Tonne 291,40 291,40 295,00

     Nicht verwendbarer Sperrabfall (Polstermöbel,

     Matratzen), gewerblich 273,50 273,50 275,00  
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2014 2015 2016

€ € €

    Holz und Holzmöbel, Fenster und Glasbausteine aus

    Gewerbe und Verwaltungen je Tonne 102,25 102,25 105,00

    Mischkunststoffe, Folien und Styropor aus Gewerbe

    und Verwaltungen je Tonne 219,85 219,85 220,00

    Die Anlieferung von Kartonagen und Papier, Metall- 

    und Elektroschrott, Bildschirm- und Kühlgeräten, 

    Holz, Fenster, Glasbausteinen, pflanzlichen und 

    tierischen Fetten, Mischkunststoffen, Folien und  

    Styropor, Kfz- und Haushaltsbatterien, Kork

    und Kleintierkörper aus Neustadter Haushalten 

    ist gebührenfrei.

    Altreifen (ohne Felgen) je Stück

    - Mofa / Motorrad 1,50 1,50 2,50

    - Pkw 2,55 2,55 5,00

    - Lkw EM / AS Reifen über 1,20m Durchmesser 127,80 127,80 127,80

    - Altreifen mit Felgen jeweils ein Zuschlag von 

      pro Stück 10,20 10,20 10,20  

38. Bei besonderem Aufwand sind die tatsächlichen Kosten zu ersetzen. 

39. Die Entgelte für die Entsorgung von Abfällen sind dem Hoheitsbereich zuzuordnen. Diese Entgelte 

unterliegen nicht der gesetzlichen Umsatzsteuer. 

40. Die Anlieferung von Bodenaushub, Bauschutt und Straßenaufbruch, der nicht verunreinigt ist und 

aus Haushaltungen stammt, ist bis 100 kg pro Tag gebührenfrei. Ebenfalls gebührenfrei ist die 

Anlieferung von kompostierbaren Gartenabfällen bis zu 100 kg pro Tag. 

 

B. Wichtige Verträge 

1. Betriebszweig Abwasserbeseitigung 

a) Vertrag über die Weitergabe der Trinkwasser-Verbrauchszahlen zum Zwecke der Veran-

lagung der Schmutzwassergebühren mit den Stadtwerken Neustadt an der Weinstraße 

GmbH vom 26. Februar 2007 

41. Mit Übernahme der Festsetzung der Schmutzwassergebühren durch den ESN werden diesem von 

den Stadtwerken die notwendigen Verbrauchsdaten überlassen. 
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42. Der ESN zahlt den Stadtwerken für die Leistung eine Pauschale in Höhe von € 46.218,49 zuzüg-

lich Umsatzsteuer. Der Pauschalbetrag ist anzupassen, wenn sich der Zählerstand um mehr als 

2 % ändert. 

43. Vertragsbeginn ist der 01. Januar 2007 

 

b) Erschließungsverträge 

44. Zur Erschließung des Baugebiets „Diepelsatz“ im Ortsbezirk Königsbach und „Auf dem Häusel“ im 

Ortsbezirk Diedesfeld bestehen Erschließungsverträge mit privaten Erschließungsträgern. Die 

Fertigstellung der Erschließungsanlagen erfolgte in den Jahren 2010 und 2011. Zum Prüfungs-

zeitpunkt (Mai 2016) lagen noch keine Abrechnungen des Erschließungsträgers über die Höhe der 

Herstellungskosten der Erschließungsanlagen vor. 

 

2. Betriebszweig Abfallbeseitigung 

a) Vertrag mit Fa. Gerst Recycling GmbH, 67476 Edenkoben, über den Transport von 

Abfällen zur Beseitigung / Verwertung 

45. Der Vertrag hat eine Laufzeit von 2 Jahren, vom 01. Januar 2015 bis 31. Dezember 2016. 

46. Der Auftragnehmer lädt ab  Januar 2015 in seiner betriebseigenen Restabfallumladehalle in der 

Branchweilerhofstaße den Restabfall, der in Pressfahrzeugen im Auftrag des ESN angeliefert wird, 

in 40 m³-Abrollcontainer  nach DIN 30722 (hakenliftfähig) bzw. BGR um. 

47. Der ESN beauftragt den Auftragnehmer ab dem Jahr 2015 mit dem Transport von Restabfällen 

zum MHKW Ludwigshafen oder MHKW Mannheim. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, mit der 

GML einen für die Dauer des Vertrages geltenden Transportpreis für die Strecke Ludwigshafen 

(MHKW) zum MHKW Pirmasens auszuhandeln und die Restabfälle direkt von Neustadt an der 

Weinstraße zum MHKW Pirmasens zu verbringen. 

48. Unter dem Genehmigungsvorbehalt der SGD, beauftragt der ESN den Auftragnehmer zusätzlich 

ab dem Jahr 2016 mit dem Transport von Bioabfällen. 

49. Das Entgelt pro Tonne Restabfall zum MHKW Ludwigshafen und Mannheim beträgt € 9,72. Der 

Preis pro Tonne Bioabfall ab 2016 zur Bioabfall-Umladeanlage Zeller in Mutterstadt beträgt € 6,73. 

Die Preise verstehen sich ohne MwSt. 
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b) Vertrag mit der Fa. Jakob Becker, Mühlweg 10, 67105 Schifferstadt, über die Sammlung, 

Beförderung und Verwertung von Papier 

50. Der Vertrag datiert vom 28. Juli 2014 und hat eine Laufzeit bis 31. Dezember 2021. Der ESN hat 

die Option, diesen um ein Jahr zu verlängern. 

51. Der ESN zahlt für die Sammlung und Containergestellung auf dem WSH netto € 54,96 pro 

Gewichtstonne. 

52. Über die gleiche Menge erhält der ESN auf Basis einer monatlich angepassten Preisgleitklausel 

ein Entgelt. 

 

c) Vertrag mit der Duales System Deutschland AG, Köln, über die Kostenbeteiligung an 

der Abfallberatung 

53. Der Vertrag datiert vom 02. August 2004 und hat eine Laufzeit bis 31. Dezember 2009 und wurde 

2010 verlängert bis zum 31. Dezember 2016. Der ESN erhält ein pauschales Entgelt in Höhe von 

0,27 € / Einwohner und Jahr anteilig von DSD, Interseroh sowie Landbell. 

 

d) Vertrag mit der Gerst, Gesellschaft Recycling-Straßen- und Tiefbau GmbH, Neustadt an 

der Weinstraße 

54. Die Gesellschaft hat seit 1995 den Betrieb und die Rekultivierung einer Deponie für Bauschutt, 

Straßenaufbruch und Bodenaushub übernommen und sich bereit erklärt, Gartenabfälle anzu-

nehmen, zu zerkleinern und zu kompostieren. Die Gerst GmbH verpflichtete sich außerdem, im 

Auftrag des ESN auf dem Betriebsgelände eine Behandlungsanlage für ölkontaminierte Böden zu 

betreiben. Dazu wurden ihre Grundstücke des ESN verpachtet. 

55. Mit Vertrag vom 27. Januar 2000 wurde folgendes vereinbart: 

 Ablagerungen nicht mehr als 17.500 m3 im Jahr, 

 Höhenbegrenzung auch auf das zwischengelagerte Material auf 170 m über NN, 

 Deckungssumme der Haftpflichtversicherung: € 2,6 Mio., 

 neben der vorzulegenden Bürgschaft für die Rekultivierung eine zusätzliche Bürgschaft zur 

Sicherung der Abräumverpflichtung in Höhe von T€ 26, 

 Pachtzins als Festpacht in Höhe von T€ 138 p. a., 

 Vertragsdauer: ab dem 01. Januar 2000 für zunächst 10 Jahre mit Verlängerungsmöglichkeit. 

 



Eigenbetrieb Stadtentsorgung 
Neustadt an der Weinstraße (ESN) 

 
 

________________________________________________ 
0914050012/0914050013/215017487/215017488/15092016 Anlage 1 
Druckdatum 19.09.2016  Seite 12 

        

 

e) Beteiligung an der GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH, Ludwigshafen am Rhein 

56. Mit Konsortialvertrag vom 21. Oktober 1985 vereinbarten die Städte Ludwigshafen am Rhein, 

Mannheim, Speyer, Frankenthal (Pfalz), Neustadt an der Weinstraße und Worms sowie die Land-

kreise Ludwigshafen am Rhein und Bad Dürkheim zum Zwecke einer energetischen Verwertung 

von Abfällen, der Verwertung von Sekundärrohstoffen aus Abfällen sowie der Beseitigung der 

nichtverwertbaren Abfallmengen, eine Kapitalgesellschaft zu gründen. Die Gemeinnützige Müll-

heizkraftwerks-GmbH, Ludwigshafen am Rhein, wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 21. Oktober 

1985 gegründet. Der Landkreis Alzey-Worms ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung 

der GML vom 18. Juli 2003 als neuer Gesellschafter in die GML aufgenommen worden. Gleich-

zeitig wurde eine Kapitalerhöhung um € 51.200,00 auf € 819.200,00 beschlossen. Die Stadt Neu-

stadt an der Weinstraße hält damit weiterhin € 51.200,00 am Stammkapital der Gesellschaft. 

57. Zur Finanzierung von baulichen und technischen Erweiterungen des Biokompostwerkes Grünstadt 

in Höhe von insgesamt T€ 3.200 hat der Stadtrat der Stadt Neustadt an der Weinstraße am 

16. Dezember 2003 der Übernahme einer Ausfallbürgschaft in Höhe von T€ 1.600 zugunsten der 

GML zugestimmt. 

58. Die Gesellschafter erhalten keine Gewinnanteile. 

59. Die der energetischen Müllverwertung dienenden Anlagen und Einrichtungen werden von den Ge-

sellschaftern gemeinsam genutzt. Die Gesellschaft erhebt eine Umlage und Benutzungsentgelte. 

60. Gegenstand des Unternehmens sind nach § 2 des Gesellschaftsvertrages nunmehr: 

 die Behandlung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen und Wertstoffen, 

 die Errichtung und der Betrieb von Anlagen zur Behandlung, Verwertung und Entsorgung von 

Abfällen und Wertstoffen, 

 die Erbringung abfallwirtschaftlicher Dienstleistungen, 

 die Abgabe des bei der Verbrennung erzeugten Dampfes in unverarbeitetem Zustand an die 

Technischen Werke Ludwigshafen AG zur Verteilung oder Erzeugung vom Wärme und Strom. 

 

f) Sonstige Verträge 

61. Im Berichtsjahr 2015 bestanden Abnahmeverträge über Strom und Gas mit den Stadtwerken 

Neustadt an der Weinstraße bzw. mit den Pfalzwerken AG, Ludwigshafen. 

62. Des Weiteren bestanden im Berichtsjahr Vereinbarungen hinsichtlich der Entsorgung von Altholz, 

Flach- und Sonderglas, Metallschrott, Kunststoffen (nicht DSD-Ware), Leuchtstoffröhren und 

Elektroschrott. 
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63. Eine Vereinbarung mit dem Straßenbaulastträger der Landesstraßen über eine individuelle Nach-

berechnung der Investitionskostenanteile besteht. 

 

3. Anhängige Widerspruchsverfahren 

64. Nach Angaben der Verwaltung waren zum Prüfungszeitpunkt folgende Widerspruchsverfahren 

anhängig: 

Widerspruchsverfahren Anzahl €

Einmalige Beiträge 9 34.883,40

Wiederkehrende Beiträge 10 18.536,12

Schmutzwassergebühren (einschließlich Starkverschmutzer-

gebühren) 5 2.952,82

Sonstige 10 36.954,77  

65. Von den Widersprüchen gegen Einmalige Beiträge sind in einigen Fällen nur Teilbeträge strittig. 

Unter den anhängigen Widerspruchsverfahren hinsichtlich der Erhebung Einmaliger Beiträge be-

finden sich drei Fälle mit einem Gesamtvolumen in Höhe von T€ 23. 

 

C. Wirtschaftliche Grundlagen 

1. Betriebszweig Abwasserbeseitigung 

66. Die folgenden technischen Kennziffern geben Auskunft über den Betriebsumfang der Stadtent-

wässerung zu den unten aufgeführten Bilanzstichtagen: 

Einheit 2013 2014 2015

in

a) Abwasserreinigungsanlagen

    Mechanisch-biologische Kläranlage Stück 2 2 2

    Einwohnergleichwerte EGW 85.000 85.000 85.000

b) Abwassersammlungsanlagen

    Abwasser-Pumpwerke (SW + MW) Stück 15 15 15

    Regenbauwerke einschl. Mulden Stück 51 51 51

    Ortssammler und Verbindungssammler km 291,7 291,3 291,4

    Hausanschlüsse (Einleiter) Stück 17.605 17.635 17.687  
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Schmutzwassermengen und -gebühren 

Menge Gebühren Menge Gebühren Menge Gebühren

m³ € m³ € m³ €

Weinbau 35.256 63.460,80 35.273 63.492,00 38.851 69.931,64

Dienstleistungen 220.350 396.630,00 220.384 396.692,00 241.628 434.929,63

Gewerbe 185.094 333.169,20 166.777 300.199,00 186.755 336.159,61

Haushalte 1.981.776 3.567.196,39 1.862.847 3.353.125,08 2.059.720 3.707.496,58

2.422.476 4.360.456,39 2.285.282 4.113.508,08 2.526.954 4.548.517,46

2013 2014 2015

 

 

Wiederkehrender Beitrag 

Abfluss- Abfluss- Abfluss-

fläche fläche fläche

m² € m² € m² €

Weinbau 156.227 53.117,01 155.857 52.991,43 157.044 53.394,87

Dienstleistungen 913.676 310.649,67 911.515 309.915,17 918.455 312.274,63

Gewerbe 1.067.860 363.072,42 1.065.335 362.213,97 1.073.446 364.971,59

Haushalte 4.136.379 1.406.368,88 4.126.599 1.403.043,67 4.158.016 1.413.725,38

6.274.142 2.133.207,98 6.259.306 2.128.164,24 6.306.961 2.144.366,47

Beitrag Beitrag Beitrag

2013 2014 2015

 

 

Wasserrechtliche Erlaubnisse 

67. Für das Einleiten von gereinigtem Abwasser aus den Kläranlagen des ESN liegen die folgenden 

Erlaubnisbescheide der Bezirksregierung Rheinhessen-Pfalz vor: 

 Zentralkläranlage Speyerbach, Bescheid vom 25. April 1989, 

 Kläranlage Königsbach, Bescheid vom 15. März 1990, 

 Kläranlage Duttweiler, Bescheid vom 08. Juli 1993. 

68. Die Bescheide sind widerruflich erteilt und wurden mit Auflagen zur Einhaltung von Einleitungs-

werten versehen. 

69. Die erforderlichen Bescheide für Einleitungen aus Regenüberläufen (Umbau von Regenüberläufen 

in Regenüberlaufbecken nach dem Sanierungskonzept des ESN) liegen nach Angaben der Werk-

leitung vor. Ein Verzeichnis aller vorliegenden und benötigten Erlaubnisse wird von der Verwaltung 

erstellt. 
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2. Betriebszweig Abfallentsorgung 

Einsammeln und Befördern 

70. Mit der Sammlung von Hausmüll, hausmüllähnlichem Gewerbemüll und Sperrabfall (Regelabfuhr 

1 x jährlich) hat die Stadt Neustadt einen Unternehmer beauftragt. Im Berichtsjahr waren zuge-

lassene Abfallbehältnisse 60 l-, 80 l-, 120 l-, 180 l, 240 l, 770 l- und 1.100 l-Gefäße sowie zum 

einmaligen Gebrauch bestimmte Abfallsäcke. Die Abfallgefäße befinden sich im Eigentum des 

Unternehmers und gehen nach Vertragsablauf in den Besitz des Eigenbetriebs über. Altpapier, 

Altglas und Weißblech, Dosenschrott und Leichtstoffe werden 14-tägig in Wertstoffsäcken ab-

gefahren. Für Eigenkompostierer gibt es 40 l, 80 l und 120 l Behältnisse, ab 2016 nur noch 35 l 

Behältnisse. 

71. Die Sammlung des Gewerbemülls erfolgt durch Unternehmen, die ihre Entsorgungsleistung auf 

privatrechtlicher Basis direkt mit ihren Lieferanten abrechnen. 

72. Im Berichtsjahr bestand für die Neustädter Bürger ganzjährig die Möglichkeit der kostenlosen An-

lieferung von Sperrmüll auf dem Wertstoffhof. 

73. Hausmüll und Gewerbemüll werden von den Unternehmern auf der Müllumladestation der Stadt 

Neustadt angeliefert. 

74. Gesondert gesammelt und der Verwertung zugeführt werden Holz, Kühlschränke, Speisefette und 

Öle, Problemabfälle aus privaten Haushaltungen, Altmedikamente, Batterien und Elektrogeräte. 

 

Beseitigung und Verwertung 

75. Die gesammelten und angelieferten Abfälle wurden im Berichtsjahr durch die GML thermisch be-

seitigt. Die Verbrennung erfolgte in den Müllverbrennungsanlagen Ludwigshafen oder Pirmasens. 

76. Bauschutt, Erdaushub und Straßenaufbruch werden bei Selbstanlieferung auf der Deponie 

„Haidmühle-Maifischgraben" angenommen. Sofern möglich, werden diese Abfälle dort zur Wieder-

verwertung aufbereitet. Die Restmenge wird deponiert. Ebenfalls auf dieser Deponie werden 

Grünabfälle zur Kompostierung angenommen. 

77. Die Hausmülldeponie Haidmühle-Maifischgraben ist seit 1972 verfüllt und wurde bis 1982 mit Erd-

aushub (teilweise kontaminiert) abgedeckt. Auf dem Gebiet der ehemaligen Deponie und der an-

grenzenden Bauschuttdeponie sind Brunnen zur Grundwasserbeobachtung eingerichtet. 
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78. Nach dem Schreiben der Bezirksregierung Rheinland-Pfalz vom 19. Oktober 1998, basierend auf 

dem Gutachten der Technologieberatung Grundwasser und Umwelt GmbH, Koblenz, vom 

Dezember 1997, sind umfangreiche Sicherungsmaßnahmen und laufende Grundwasserüber-

wachungen in künftigen Jahren erforderlich. Zur Minimierung von anfallendem Sickerwasser aus 

dem Altteil der Deponie wird eine möglichst baldige Umsetzung der Empfehlungen aus vor-

genanntem Gutachten in eine Sanierungsplanung, die Errichtung weiterer Messstellen, Wasser-

untersuchungen und diverse weitere Maßnahmen für erforderlich erachtet. Von der Rückstellung 

wurden in 2015 T€ 84 in Anspruch genommen. Es findet zurzeit eine Rekultivierung der Deponie 

Haidmühle statt. Die Maßnahme hat einen Umfang von ca. T€ 800 und wird aus der Rückstellung 

finanziert. 

79. Der Abfallanfall im Berichtsjahr betrug 87.994 Mg (Vorjahr: 78.117 Mg) und verteilt sich auf 

folgende Abfallarten: 

2013 2014 2015

Mg Mg Mg

1. Bauschutt und Erdaushub 42.452 47.082 57.306

2. Hausmüll und hausmüllähnlicher Gewerbemüll 9.277 9.239 9.454

3. Gewerbeabfall   - über MUA 272 290 300

                              - über Sortieranlage 153 160 154

4. Wertstoffe,        - Papier 5.073 5.169 5.096

                              - Glas 2.029 2.021 2.016

5. Grünschnitt       - privat 4.408 4.275 4.030

                              - gewerblich 389 410 390

6. Klärschlämme (Trockensubstanz) 936 910 843

7. Sperrmüll, Elektrogeräte, Umwelt 2.731 3.081 3.126

8. Problemabfälle 89 102 62

9. Wertstoffe Dosen 129 137 139

10. Schrott 181 153 263

11. Aluminium 42 46 48

12. Leichtstoffe 1.440 1.496 1.511

13. Holz 2.612 2.775 2.514

14. Rechengut, Straßenkehricht und Sandfang-

      rückstände 840 771 742

73.053 78.117 87.994  

80. Die Jahresabfallmenge ergibt sich aus der Verwiegung auf der Müllumschlaganlage, der Hausmüll-

deponie oder der Verbrennungsanlage. 
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81. Die Jahresabfallmenge wird wie folgt entsorgt: 

 

Abfallrechtliche Erlaubnisbescheide 

82. Im Betriebszweig Abfallentsorgung liegt ein Genehmigungsbescheid der Bezirksregierung Rhein-

hessen / Pfalz vom 25. Januar 1985 zur Bepflanzung und Rekultivierung der ehemaligen Haus-

mülldeponie Haidmühle vor. Mit Bescheid vom 15. Oktober 1997 hat die Bezirksregierung Auf-

lagen zum Betrieb der Bauschuttdeponie Haidmühle erteilt. 

 

D. Organisatorischer Aufbau 

1. Allgemeines 

83. Der Eigenbetrieb ESN setzt sich aus zwei Funktionsbereichen, der Abwasserbeseitigung und der 

Abfallentsorgung zusammen. 

84. Der Betriebsbereich der Abwasserbeseitigung umfasst die Unterhaltung und die Ausführung von 

Reparaturen; dazu zählen das Instandhalten und Instandsetzen der Kläranlagen, der Pumpwerke 

sowie die Reinigung und Spülung des Leitungsnetzes und kleine Instandsetzungsmaßnahmen am 

Leitungsnetz. Bei der Abfallentsorgung fällt hierunter die Unterhaltung und Bewirtschaftung der 

Müllumladestation und des Wertstoffhofes. 

2013 2014 2015

Mg Mg Mg

1.  Bauschuttaufbereitung 42.422 46.981 57.296

2.  Überhang Sortieranlage 32 -18 59

3.  Papierfabriken 5.074 5.169 5.096

4.  Kompostierung 4.769 4.656 4.390

5.  Glashütte 1.671 1.688 1.679

6.  Thermische Entsorgung MHKW

     Ludwigshafen 4.797 2.907 901

     Pirmasens 7.436 9.734 11.807

7.  Stahlwerke / Aluhütte 367 336 450

8.  Wiederverwertung Gewerbeabfall 43 45 43

9.  Biobeet 30 101 10

10. Leichtstoffrecycling 1.446 1.496 1.511

11. Verwertung Fernseh- und Elektrogeräte 364 414 511

12. Aufbringen von Klärschlamm auf landwirtschaftlich

      genutzten Flächen und Lager (Trockensubstanz) 936 910 843

13. Holzrecycling 2.679 2.775 2.514

14. Fensterverwertung 358 333 337

15. Sonderabfallentsorgung GBS 89 102 62

16. Straßenkehricht 540 488 485

73.053 78.117 87.994
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85. Die technische und kaufmännische Verwaltung wird vom ESN mit 17 Beschäftigten und sechs 

Beamten sowie der Stadtverwaltung und den Stadtwerken wahrgenommen. 

86. Ab 2006 werden die Abrechnungen vom Beitragswesen des ESN erstellt. 

87. Die Personalabteilung der Stadtverwaltung besorgt die Lohn- und Gehaltsabrechnung und die 

übrigen Personalangelegenheiten. 

88. Hinsichtlich des Abschlusses von Verträgen ergibt sich nach der Betriebssatzung des ESN 

folgende Zuständigkeit: 

 bis zu € 12.500,00 Werkleitung (§ 6 Abs. 2 Nr. 6) 

 bis zu € 25.000,00 Dezernent (§ 5 Abs. 3) 

 ab € 25.000,00 Werkausschuss (§ 4 Abs. 2 e) - ausgenommen sind An-

 gelegenheiten, die nach den Bestimmungen der GemO und 

 EigAnVO dem Stadtrat vorbehalten sind. 

89. Die Eingangsrechnungen werden von Sachbearbeitern des ESN sachlich und rechnerisch richtig 

gezeichnet. Zur Festste0llung der sachlichen (fachtechnischen) Richtigkeit bei Baumaßnahmen 

waren auch teilweise externe Ingenieurbüros beauftragt. 

90. Buchungsaufträge (Rechnungsanhänger) werden von Sachbearbeitern der kaufmännischen Ver-

waltung erstellt. Anordnungsbefugt ist der Werkleiter, Herr Klein. Im Verhinderungsfall ordnet sein 

Stellvertreter Herr Staudinger an. Die Auszahlungen erfolgen ausschließlich über die Sonderkasse 

bei der Stadtkasse der Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße. Kontoverfügungsberechtigt 

über Konten der Stadtkasse sind der Kassenleiter und dessen Stellvertreter. 

 

Vergabewesen 

91. Nach den Angaben des Werkleiters, erfolgen die Auftragsvergaben grundsätzlich nach den 

Vorschriften der VOL / A sowie der VOB. 

92. Nach der Dienstanweisung für das Vergabe- und Bestellwesen der Stadt Neustadt an der Wein-

straße vom 18. Mai 1984, die zum 01. Juni 1984 in Kraft trat, ist der ESN bei der Vergabe von 

Bauleistungen sowie von Lieferungen und Leistungen zur Anwendung der vorgenannten Ver-

dingungsordnungen verpflichtet. 
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93. Im Berichtsjahr wurden Aufträge wie folgt vergeben: 

a) Betriebszweig Abwasserbeseitigung 

Art der Vergabe Anzahl

öffentliche Ausschreibung 7

beschränkte Ausschreibung 5

freihändige Vergabe 1  

 

b) Betriebszweig Abfallentsorgung 

Art der Vergabe Anzahl

öffentliche Ausschreibung 1

beschränkte Ausschreibung 2

freihändige Vergabe 1  

 

Personelle Struktur des Eigenbetriebs 

Bedienstete des Eigenbetriebs: 

2014 2015

Anzahl Anzahl

Werkleitung

Werkleiter 1 1

Betriebshof Klärwerk

Beschäftigte 22 23

Azubi 0 0

Abfallentsorgung

Abfallberater 1 1

Beschäftigte 8 8

Verwaltung

technischer Bereich

Beschäftigte 7 8

Beamte 3 3

kaufmännischer Bereich 

Beschäftigte 12 12

Beamte 2 2

56 58  
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94. Die technische und kaufmännische Verwaltung wird vom ESN für beide Betriebszweige ge-

meinsam wahrgenommen. 

95. Der Anteil, der auf den Betriebszweig Abfallentsorgung entfällt, ist im Folgenden ersichtlich: 

Anteil Anteil

2014 2015

% %

Technische Verwaltung

1 Abfallberater 100,0 100,0

7 Technische Beschäftigte 100,0 100,0

Kaufmännische Verwaltung

1 Stadtverwaltungsrat, Werkleiter 50,0 50,0

1 Stadtamtmann 100,0 100,0

3 kaufmännische Beschäftigte 100,0 100,0

5 kaufmännische Beschäftigte 50,0 50,0  

96. Weiterhin sind von der Stadtverwaltung noch folgende Einrichtungen für beide Betriebszweige des 

ESN tätig: 

Anteil Anteil

2014 2015

% %

Dezernat II 25,0 25,0

Dezernat I

Zentrale Dienste: Hauptabteilung, Personalabteilung

Zentrale Dienste Finanzen: Stadtkasse 6,0 6,0

Zentrale Dienste Finanzen: Kämmerei 7,0 7,0

Zentrale Dienste: Rechtsabteilung 10,0 10,0

Stabsstelle: Rechnungsprüfung 26,0 26,0

Stadtentwicklung und Bauwesen: Bauverwaltung, Liegenschaften 6,0 6,0

13,0 13,0

 

97. Die Abrechnung der erbrachten Leistungen der einzelnen Ämter erfolgt über einen Verwaltungs-

kostenbeitrag (Personalkostenanteile zuzüglich Verwaltungsgemeinkostenzuschlag von 20 % und 

Sachkosten). Die oben gemachten Prozentangaben beziehen sich auf den Anteil der Personal-

kosten für die Betriebszweige Abwasserbeseitigung und Abfallentsorgung an den jeweiligen 

Personalausgaben der Stadt Neustadt an der Weinstraße. 
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2. Betriebszweig Abwasserbeseitigung 

Gebühren- und Beitragsrechnung 

98. Auf der Grundlage der Ablesung der Frischwasserentnahmen durch die Stadtwerke erstellt ab 

Januar 2006 der ESN eigenständig die Schmutzwassergebührenabrechnung. 

99. Die Abrechnung des Wiederkehrenden Beitrages erfolgt durch den ESN aufgrund des beitrags-

pflichtigen Flächenfeststellungsbescheides. 

 

3. Betriebszweig Abfallentsorgung 

Gebührenabrechnung 

100. Die Regelabfuhr von Hausmüll und hausmüllähnlichem Gewerbemüll wird jährlich auf der Grund-

lage gesonderter Gebührenbescheide veranlagt. Die Bescheiderstellung erfolgt in eigener Regie. 

101. Die Veranlagung von Direktanlieferungen an der Müllumschlaganlage bzw. Sortieranlage erfolgt 

durch die technische Verwaltung des ESN. 

 

4. Internes Kontrollsystem 

102. Hinsichtlich des Abschlusses von Verträgen ergibt sich nach der Betriebssatzung des ESN 

folgende Zuständigkeit: 

 bis zu € 12.500,00 Werkleitung (§ 6 Abs. 2 Nr. 6); 

 bis zu € 25.000,00 Dezernent (§ 5 Abs. 3), 

 ab € 25.000,00 Werkausschuss (§ 4 Abs. 2 e) -  

ausgenommen sind: Angelegenheiten die nach den Bestimmungen der GemO und EigAnVO 

dem Stadtrat vorbehalten sind. 

103. Die Eingangsrechnungen werden von Sachbearbeitern des ESN sachlich und rechnerisch richtig 

gezeichnet. Zur Feststellung der sachlichen (fachtechnischen) Richtigkeit bei Baumaßnahmen 

waren auch teilweise externe Ingenieurbüros befugt. 

 

-.-.-.-.-.-.- 
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Z u f ü h r u n g E n t n a h m e Restbuchwerte
Stand Zugang Abgang Stand Stand Zugang Abgang Stand Stand Stand

31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2014
€ € € € € € € € € €

I. Grundstückseinleiter

1. Beiträge

1.1 Haushalte 15.662.921,63 11.500,91 0,00 15.674.422,54 12.973.950,51 196.498,79 0,00 13.170.449,30 2.503.973,24 2.688.971,12

1.2 Gewerbe 6.531.342,64 71.266,48 0,00 6.602.609,12 3.970.076,46 151.641,30 0,00 4.121.717,76 2.480.891,36 2.561.266,18

1.3 Öffentliche Einrichtungen 3.463.260,52 1.688,40 0,00 3.464.948,92 2.381.683,84 72.980,08 0,00 2.454.663,92 1.010.285,00 1.081.576,68

Summe 1 25.657.524,79 84.455,79 0,00 25.741.980,58 19.325.710,81 421.120,17 0,00 19.746.830,98 5.995.149,60 6.331.813,98

2. Grundstücksanschlussleitungen

2.1 Haushalte 768.644,86 110.220,85 0,00 878.865,71 131.232,86 21.211,85 0,00 152.444,71 726.421,00 637.412,00

2.2 Gewerbe 352.931,28 37.079,48 0,00 390.010,76 35.084,28 9.099,48 0,00 44.183,76 345.827,00 317.847,00

2.3 Öffentliche Einrichtungen 72.825,00 20.220,71 0,00 93.045,71 12.537,00 2.262,71 0,00 14.799,71 78.246,00 60.288,00

Summe 2 1.194.401,14 167.521,04 0,00 1.361.922,18 178.854,14 32.574,04 0,00 211.428,18 1.150.494,00 1.015.547,00

Insgesamt 26.851.925,93 251.976,83 0,00 27.103.902,76 19.504.564,95 453.694,21 0,00 19.958.259,16 7.145.643,60 7.347.360,98

II. Straßenbaulastträger

2.1 Stadtstraßen 10.363.726,84 0,00 0,00 10.363.726,84 9.560.661,84 58.230,00 0,00 9.618.891,84 744.835,00 803.065,00

2.2 Bundesstraßen 363.999,94 0,00 0,00 363.999,94 363.999,94 0,00 0,00 363.999,94 0,00 0,00

2.3 Landesstraßen 339.598,02 0,00 0,00 339.598,02 296.999,02 4.347,00 0,00 301.346,02 38.252,00 42.599,00

2.4 Kreisstraßen 661.273,73 0,00 0,00 661.273,73 616.969,85 2.710,12 0,00 619.679,97 41.593,76 44.303,88

Summe klassifizierte Straßen, 2.2 bis 2.4 1.364.871,69 0,00 0,00 1.364.871,69 1.277.968,81 7.057,12 0,00 1.285.025,93 79.845,76 86.902,88

Summe II 11.728.598,53 0,00 0,00 11.728.598,53 10.838.630,65 65.287,12 0,00 10.903.917,77 824.680,76 889.967,88

Insgesamt 38.580.524,46 251.976,83 0,00 38.832.501,29 30.343.195,60 518.981,33 0,00 30.862.176,93 7.970.324,36 8.237.328,86

Zusammensetzung und Entwicklung der Empfangenen Ertragszuschüsse zum 31. Dezember 2015
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Darlehensgeber  Darlehens-Nr.  Ursprüngliche 
Darlehenshöhe 

 Stand  
01.01.2015 

 Tilgung  Stand
31.12.2015 

 Zinsen Zins-
satz

€  € € € € %
Betriebszweig Abwasserbeseitigung
Kreditinstitute
Helaba 804761-004 1.994.038,34 480.461,97 117.888,93 362.573,04 27.476,49 6,29
Helaba 804761-009 1.533.875,64 885.811,51 54.230,55 831.580,96 52.097,27 5,88
Nord LB (Hypo) 2711830147 1.533.875,64 740.395,59 53.740,40 686.655,19 34.726,41 4,76
Landesbank Saar 7013860091 2.760.976,16 994.542,69 105.982,31 888.560,38 41.453,81 4,34
Landesbank NRW 3024100046 5.317.435,56 1.771.745,14 214.135,55 1.557.609,59 75.132,93 4,44
Münchner Hypothekenbank 18004294/00 1.500.000,00 400.000,00 100.000,00 300.000,00 14.475,00 3,86
Landesbank NRW 3024100129 4.000.000,00 3.672.882,19 56.042,43 3.616.839,76 170.148,95 4,71
Summe Kreditinstitute 18.640.201,34 8.945.839,09 702.020,17 8.243.818,92 415.510,86

Sonstige Darlehen
Rheinland-Pfalz Bew.Nr. III/N1-1984 332.339,72 43.204,06 9.970,20 33.233,86 0,00
Rheinland-Pfalz Bew.Nr. II/NW-28-198 10.890,52 2.395,86 326,72 2.069,14 0,00

343.230,24 45.599,92 10.296,92 35.303,00 0,00

Summe Abwasserbeseitigung 18.983.431,58 8.991.439,01 712.317,09 8.279.121,92 415.510,86

Betriebszweig Abfallentsorgung

Norddeutsche Landesbank 271183166 401.343,57 50.902,77 25.990,29 24.912,48 2.464,97 5,54

Insgesamt 19.384.775,15 9.042.341,78 738.307,38 8.304.034,40 417.975,83

Zusammensetzung und Entwicklung der verzinslichen Darlehen im Wirtschaftsjahr 2015
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Konto Nr. Bezeichnung
Stand 

31.12.2014
Zugang (netto)

Aktivierte 
Eigenleistungen

Zugang Abgang Umbuchung Stand 
31.12.2015

€ € € € € € €

08503 Wittelsbacher Straße 0,00 182.582,46 10.954,95 529,71 0,00 0,00 194.067,12

08504 Lincolnstraße / Maconring 0,00 1.095,63 0,00 0,00 0,00 0,00 1.095,63

08508 RHB Im Tal 18.581,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.581,30

08512 Arndtstraße 0,00 15.155,61 0,00 0,00 0,00 15.155,61 0,00

08517 Am Mandelgarten 3.194,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.194,13

08518 Talstraße 0,00 6.509,48 0,00 0,00 0,00 0,00 6.509,48

08524 Westlich der Gimmeldinger Straße 6.500,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.500,71

08536 An der Althaardt, Regenrückhaltebecken (RBB) 53.980,31 96.366,05 5.766,71 278,28 0,00 0,00 156.391,35

08538 Hauptstraße, Kanalerneuerung (SW und RW) 0,00 333.321,99 19.999,32 967,04 0,00 0,00 354.288,35

08545 Schwesternstraße 3.881,15 239.531,65 14.371,90 694,93 0,00 0,00 258.479,63

08546 Konrad-Adenauer-Straße 0,00 70.660,04 4.239,60 205,00 0,00 0,00 75.104,64

08550 PW Talstraße 14.129,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.129,14

08553 Pumpwerk Stabenberg 0,00 3.819,90 0,00 0,00 0,00 0,00 3.819,90

08604 Betriebsgebäude KW Duschen 0,00 35.783,38 1.073,50 50,84 0,00 0,00 36.907,72

08606 Schlammbehandlung 0,00 16.695,65 0,00 0,00 0,00 0,00 16.695,65

08616 Umbau ARA Königsbach 195.731,25 381.310,96 11.348,03 533,19 3.043,40 0,00 585.880,03

08618 Optimierung RÜB ZKW 0,00 53.717,03 1.611,51 74,49 0,00 0,00 55.403,03

08619 Betonsanierung ZKW 100.693,26 653.796,82 19.601,21 920,96 423,33 0,00 774.588,92

08620 Umbauarbeiten ZKW 51.714,66 5.218,45 156,55 0,00 0,00 0,00 57.089,66
Gesamt 448.405,91 2.095.565,10 89.123,28 4.254,44 3.466,73 15.155,61 2.618.726,39

Zusammensetzung und Entwicklung der geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau zum 31. Dezember 2015
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